
A M T   S I E K 
Der Amtsvorsteher 

 
 
 

 

Sachverhalt: 
Auf die Beratungen in der Sitzung des Werkausschuss der FWV am 24.11.2022 (TOP 4) 
wird verwiesen. 
Da der Wärmelieferant (EWW Energy from Waste Stapelfeld) den Bezugspreis ab 
01.01.2023 noch nicht mitgeteilt hat, konnte noch kein aussagekräftiger Entwurf des 
Wirtschaftsplans 2023 zur Beratung vorgelegt werden. 
Vom Werkausschuss wurde daher vorsorglich von einer Preissteigerung in Höhe von 30% 
ausgegangen. 
 
Da die FWV eine Erhöhung des Bezugspreises entsprechend ab 01.01.2023 über die jeweils 
abgenommene Wärmemenge an die Kunden weitergeben möchte, muss diese Änderung 
vorher öffentlich bekannt gemacht werden. 
Insoweit ist dafür eine Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in der Sitzung am 
12.12.2022 erforderlich. 
 
Die Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2023 der FWV erfolgt dann 
Anfang des Jahres 2023. 
 

Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen: 
Es bestehen keine finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde. 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Stapelfeld beschließt, den Arbeitspreis für Raumheizung um 30% 
von bisher 32,00 € / MWh ab 01.01.2023 auf 41,60 € / MWh zu erhöhen 
 
Die sich daraus ergebende 23. Änderung des Tarifblattes ist öffentlich bekannt zu machen. 
 

Anlage/n: 
1 23. Änderung Tarifblatt ab 01.01.2023 

 
 

Sitzungsvorlage (öff. Beratung)    
2022/006/0051  
Gemeinde Stapelfeld 
 
Status voraussichtlich: öffentlich 

23.11.2022 
111.815-001 
Fachdienst 1.2 - Finanzen 
Regina Süßmann  

 

Preisgestaltung 2023 Fernwärme-Versorgung Stapelfeld 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Stapelfeld (Entscheidung) 12.12.2022 Ö 
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